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ALEXANDRA JANKE
Tarifliche Altersbefristung – zwischen Rosenbladt und Prigge 

A. Einleitung  

Klauseln, welche Altersgrenzen für das Arbeitsverhältnis vorsehen, sind 
im deutschen Arbeitsrecht weit verbreitet. Sie bewirken, dass Arbeitneh-
mer bei Erreichen eines bestimmten Alters automatisch aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheiden. Diese finden sich häufig in Tarifverträgen aber 
auch in anderen Vereinbarungen. Sie sind meist mit dem Erreichen der 
gesetzlichen Regelaltersgrenze der Rentenversicherung gemäß §§ 35, 235 
SGB VI verbunden oder knüpfen an ein Alter an, welches nicht mit der 
Regelaltersgrenze in Einklang steht. Diese Klauseln sind Ausprägung der 
unionsrechtlich sowie national anerkannten Autonomie der Tarifvertrags-
parteien und sind auf nationaler Ebene höchstrichterlich anerkannt.1 Wä-
ren sie nicht existent, so müsste jeder Arbeitsvertrag auf Lebenszeit ge-
schlossen werden, zumal § 41 S. 1 SGB VI eine Kündigung wegen Errei-
chen der Regelaltersgrenze nicht rechtfertigt, auch wenn dem Beschäftig-
ten eine Altersrente zusteht. Doch stellt dies nicht eine Diskriminierung 
älterer Arbeitnehmer dar? Befristungsrechtlich kann es durchaus gerecht-
fertigt sein, dass Arbeitsverträge mit Erreichen eines bestimmten Alters 
enden, wenn entsprechende Sachgründe zu Grunde liegen. Fraglich ist, ob 
diese Klauseln vor dem Hintergrund des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes und des europarechtlichen Diskriminierungsverbots rechtmäßig 
sind. Doch haben sich die Tarifparteien tatsächlich an diskriminierungs-
rechtliche Vorgaben zu halten? In jüngster Vergangenheit hat sich der 
EuGH erneut mit diesen Themen befasst. In den Vorabentscheidungsver-
fahren nach Art. 267 AEUV zu den Sachen Rosenbladt im Jahre 2010 und 
Prigge 2011 wurde die Vereinbarkeit des § 10 S. 3 Nr. 5 AGG und der 
tarifvertraglichen Klauseln mit dem unionsrechtlichen Diskriminierungs-
verbot durch Auslegung der benannten Richtlinie untersucht. Die nachfol-
genden Ausführungen dienen der Beleuchtung der Reichweite der Tarifau-
tonomie und ihrer Grenzen. Außerdem dienen sie der Auseinandersetzung 
mit den Aussagen des EuGH zur Diskriminierung älterer Arbeitnehmer 

                                                      
1  BAG 18.06.2008 – 7 AZR 116/07, NZA 2008, 1302; BAG 08.12.2010 – 7 AZR 438/09, 

NZA 2011, 586. 
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durch Altersgrenzen in Tarifverträgen. Des Weiteren werden die Auswir-
kungen auf nationale Ebene und befristungsrechtliche Vorgaben benannt. 

B. Autonomie der Tarifvertragsparteien und Diskriminierungs-
schutz 

I. Tarifautonomie 

Die Tarifvertragsparteien führen die Verhandlungen über den Abschluss 
von Tarifverträgen autonom und frei von staatlichen Vorgaben.2 Die Tarif-
autonomie ist sowohl europarechtlich als auch national grundrechtlich 
verankert. Das Recht auf Kollektivverhandlungen wird seit dem Vertrag 
von Lissabon auf Unionsebene in Art. 28 der GrCh gewährleistet, welche 
denselben Rang wie das Primärrecht gemäß Art. 6 Abs. 1 EUV genießt. 
Begleitet von der Vereinigungsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GrCh geht es in 
seinem Anwendungsbereich jedoch als lex specialis vor.3 Art. 28 GrCh 
orientiert sich an Art. 6 ESC und der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989.4 In seiner Auslegung ist Art. 52 
Abs. 3 GrCh zu beachten, der die Pflicht zur Berücksichtigung der EMRK 
bei der Auslegung der GrCh vorsieht. Zu erwähnen ist hier, dass Art. 11 
EMRK ebenfalls das Recht auf Kollektivverhandlungen beinhaltet.5 Diese 
Bestimmung des Art. 52 Abs. 3 GrCh ermöglicht es, eine Übereinstim-
mung zwischen beiden Regelungen herzustellen, indem die GrCh eine 
Übereinstimmung mit Art. 11 EMRK verlangt.6 Weiterhin existiert das 
Recht auf Kollektivverhandlungen in der ILO Konvention Nr. 154. 

National lässt sich das Grundrecht in Art. 9 III GG wiederfinden, welcher 
zwar ausdrücklich die Koalitionsfreiheit garantiert, die Tarifautonomie 
jedoch auch umfasst.7

                                                      
2  BVerfGE 27.04.1999 – 1 BvR 2203/93, 897/95, NJW 1999, 3033. 
3 Jarass, Grundrechtecharta, 2. Aufl. 2013, Art. 28 GrCh Rn. 5. 
4 Kocher, ZESAR 7/11, 265 (267). 
5  EGMR 12.11.2008, Nr. 34503/97 [Demir und Baykara] Rn. 154. 
6 Schlachter, Das Verbot der Altersdiskriminierung und der Gestaltungsspielraum der 

Tarifvertragsparteien, Gutachten, 2014, S. 50. 
7  BeckOK-GG/Cornils, Beck`scher Online Kommentar Grundgesetz, 2014, Art. 9 Abs. 3 

GG Rn. 61; BVerfG 20.10.1981 – 1 BvR 404/78, NJW 1982, 815 (Tariffähigkeit). 
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II. Grenzen der Tarifautonomie durch Diskriminierungsverbot 

1. Unionsrechtliche Diskriminierungsvorschriften 

An die Tarifverhandlungen werden gewisse Mindestanforderungen ge-
stellt.8 Der Tarifautonomie sind früh Schranken gesetzt worden. Zunächst 
hatte die Rechtsprechung Grenzen der kollektiven Regelungsbefugnis aus 
dem Geschlechter-Diskriminierungsverbot bei Entgeltzahlungen entwi-
ckelt.9 Deutlicher tritt die Beschränkungswirkung für das Recht auf Kol-
lektivverhandlungen bei der Entwicklung der EU-Grundfreiheiten von 
Diskriminierungs- zu Beschränkungsverboten auf, die nicht nur den Staat 
und seine Einrichtungen verpflichten, sondern auch die Tarifvertragspar-
teien.10 Die Verhandlungen müssen mit Unionsrecht konform sein. Dem-
nach müssten Tarifverträge auch das Diskriminierungsverbot des Art. 21 
GrCh beachten. An dieser Stelle erscheint fraglich, inwieweit die GrCh, 
die gemäß Art. 6 I EUV Gleichrangigkeit mit den Verträgen genießt, An-
wendung findet und von den Tarifvertragsparteien zu berücksichtigen ist. 
Gemäß Art. 51 I GrCh sind nur Unionsorgane an die Grundrechte der 
Charta gebunden, die Mitgliedsstaaten nur bei der Durchführung des Uni-
onsrechts.11 Das Diskriminierungsverbot wurde schon in der Entscheidung 
Mangold und Kücükdeveci als ungeschriebener allgemeiner Grundsatz des 
primären Unionsrechts mit Wirkung zwischen Privaten anerkannt. Dieser 
ist nicht in seiner Geltung beschränkt wie Art. 21 GrCh.12 Die Richtlinie 
2000/78/EG, die aus der Ermächtigungsgrundlage des Art. 19 AEUV ent-
standen ist, dient der Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Sie kon-
kretisiert auf Sekundärebene das primärrechtliche Gleichheitsrecht des 
                                                      
8 Schubert, ZfA 2013, 27. 
9  EuGH 08.04.1976 – Rs. C-43/75 [Defrenne] Rn. 21, 24; EuGH 31.05.1995 – Rs. C-

400/93 [Royal Copenhagen] Rn. 13; EuGH 27.10.1993 – Rs. C-127/92 [Enderby] Rn. 21; 
EuGH 28.02.2013 – Rs. C-427/11 [Kenny] Rn. 47. 

10  EuGH 17.07.2008 – Rs. C-94/07 [Raccanelli] Rn. 48; EuGH 16.03.2010 – Rs. C-325/08 
[Olympique Lyonnais] Rn. 30 (zu Art. 45 AEUV); EuGH 11.12.2007 – Rs. C-438/05 
[Viking Line] Rn. 33 ff. (zu Art. 49 AEUV); EuGH 18.12.2007 – Rs. C-341/05 [Laval] 
Rn. 86 ff. (zu Art. 56 AEUV); Schlachter, Das Verbot der Altersdiskriminierung und der 
Gestaltungsspielraum der Tarifvertragsparteien, S. 41. 

11 Maschmann, EuZA 2011, 372 (375). 
12  EuGH 22.11.2005 – Rs. C-144/04 [Mangold]; EuGH 19.01.2010 – Rs. C-555/07 [Kücük-

deveci]; Preis/Temming, NZA 2010, 185 (198); Löwisch/Rieble, Kommentar zum Tarif-
vertragsgesetz, 3. Aufl. 2012, § 1 TVG Rn. 1600. 
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heutigen Art. 21 GrCh und des entwickelten allgemeinen Grundsatz des 
Unionsrechts und wirkt auch zwischen Privatpersonen.13 Bereits vor der 
Umsetzung der Richtlinie forderte der EuGH die Richtlinienadressaten 
auf, für die Anwendung dieses Grundsatzes im nationalen Recht zu sor-
gen.14 Weder die Vorwirkung der nicht umgesetzten Richtlinie noch die 
Schaffung des allgemeinen Grundsatzes des Diskriminierungsverbots 
wurden als Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 
gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 EUV gesehen, denn die Kompeten-
zen der Mitgliedsstaaten wurden nicht bedeutsam beeinträchtigt.15

Schließlich stellt das Diskriminierungsverbot keine Einschränkung des 
Freiheitsrechts auf Kollektivverhandlungen dar, denn es hindert die Tarif-
vertragsparteien nicht, Tarifverträge abzuschließen und nimmt ihnen nicht 
die Regelungsbefugnis. Der EuGH hat angeführt, dass Tarifverträge 
„ebenso wie Rechts- und Verwaltungsvorschriften“ Richtlinienrecht ge-
mäß Art. 16 Abs. 1 lit. b der RL zu beachten haben.16

2. Nationale Diskriminierungsvorschriften 

Auf nationaler Ebene erfährt die Tarifautonomie ebenfalls gewisse Ein-
schränkungen. Diese finden sich in den Grundrechten.17 Hier gilt zwar, 
dass die Tarifvertragsparteien als Privatvereinigungen bei den Tarifver-
handlungen nur mittelbar an Grundrechte gebunden sind. Dennoch sind sie 
zur Wahrung des Gleichheitssatzes verpflichtet.18 Hinsichtlich des Alters 
ist hier zu beachten, dass Art. 3 Abs. 3 GG das Alter nicht einschließt. Das 
BVerfG hat die „Altersdiskriminierung“ nicht am Maßstab des Gleich-
heitssatzes geprüft. Die Lösung für solche Konstellationen wird im Uni-

                                                      
13  Meinel/Heyn/Herms/Meinel, Kommentar zum Teilzeit- und Befristungsgesetz, 4. Aufl. 

2012, § 14 TzBfG, Rn. 157; EuGH 26.09.2013 – Rs. C-476/11 [Kristensen] Rn. 19; 
Maschmann, EuZA 2011, 372 (374). 

14  ErfK/Schlachter, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 14. Aufl. 2014, § 1 AGG, 
Rn. 13. 

15  BVerfG 06.06.2010 – 2 BvR 2661/06, EuR 2011, 226 (232). 
16  EuGH 13.09.2011 – Rs. C-447/09 [Prigge] Rn. 48; EuGH 07.06.2012 – Rs. C-132/11 

[Tyrolean Airways] Rn. 22; EuGH 06.12.2012 – Rs. C-152/11 [Odar] Rn. 34; Schlachter,
Das Verbot der Altersdiskriminierung und der Gestaltungsspielraum der Tarifvertragspar-
teien, S. 22. 

17  ErfK/Dieterich/Linsenmaier, Art. 9 GG Rn. 79. 
18  BAG 22.04.2010 – 6 AZR 966/08, NZA 2010, 947 Rn. 26; Schlachter, Das Verbot der 

Altersdiskriminierung und der Gestaltungsspielraum der Tarifvertragsparteien, S. 51. 
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onsrecht gesucht.19 Außerhalb des unionsrechtlichen Bezugs verzichtete 
das BVerfG auf eine detaillierte Diskussion zu Art. 3 GG, weil bei Diskri-
minierung im Beruf an Art. 12 GG gemessen wird und das dortige Ergeb-
nis zugleich für den Gleichheitssatz gelten soll.20 Weiterhin sind die Tarif-
vertragsparteien an einfachgesetzliche Vorgaben zur Bekämpfung der 
Diskriminierung gebunden. Konkret an das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz, welches das deutsche Umsetzungsgesetz u.a. der Richtlinie 
2000/78/EG darstellt.21 Die Bindungswirkung daran kommt in § 7 II AGG 
zum Vorschein. 22

C. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Bereich 
tarifvertraglicher Altersgrenzen im Hinblick auf betroffene eu-
roparechtliche und nationale Normen und die Wirkung auf na-
tionaler Ebene 

I. Rechtsprechung des Gerichtshofs 

1. Rechtssache Rosenbladt 2010  

a) Zusammenfassung des Sachverhalts 

In diesem Verfahren entschied der EuGH im Rahmen des Vorabentschei-
dungsverfahrens nach Vorlage des ArbG Hamburg über die Auslegung der 
Richtlinie 2000/78/EG. Die 65-jährige Frau Rosenbladt hatte 2008 vor 
dem ArbG Hamburg dagegen geklagt, dass ihr Arbeitsverhältnis bei einer 
Reinigungsfirma gemäß § 19 Nr. 8 RTV des für allgemeinverbindlich 
erklärten Tarifvertrages für das Gebäudereiniger-Handwerk nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres, also zu dem Zeitpunkt, an dem sie eine Alters-
rente gemäß §§ 35 S. 2, 235 SGB VI beziehen kann, automatisch endet. 
Sie sah sich in dem Grundsatz der Gleichbehandlung in Beruf und Be-
schäftigung aus der benannten Richtlinie verletzt. Auf dem Prüfstand stand 
die Tarifnorm, die eine solche Altersgrenze vorsieht sowie die AGG-Norm 
selbst, welche Altersgrenzen als gerechtfertigte Altersdiskriminierung 
ansieht. Bereits zuvor hatte der EuGH sich mit Altersgrenzenregelungen 

                                                      
19  BeckOK-GG/Kischel, Art. 3 GG Rn. 139. 
20  BeckOK-GG/Kischel, Art. 3 GG Rn. 139. 
21  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 39, Bonn, 17.08.2006, S. 1897. 
22 Tempelmann/Strenslik, DStR 2011, 577. 
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befasst, hier zum ersten Mal konkret mit deutschem Arbeitsrecht.23 Sollte 
er die AGG-Norm für europarechtswidrig erklärt haben, müssten nationale 
Gerichte, unter Beachtung des Anwendungsvorrangs, diese außer Anwen-
dung lassen.24

b) Vereinbarkeit des § 19 Nr. 8 RTV mit § 10 S. 3 Nr. 5 AGG 

Die Tarifnorm muss dem Benachteiligungsverbot auf nationaler Ebene 
standhalten. Dieses ist in §§ 1, 7 AGG niedergeschrieben. Eine unmittelba-
re Diskriminierung gem. §§ 3 Abs. 1, 1 AGG liegt vor, wenn eine Person 
wegen einer der in § 1 AGG genannten Gründe in einer vergleichbaren 
Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Per-
son erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Arbeitnehmer, die ihr Ren-
tenalter erreicht haben, müssen durch die Regelung aus dem Arbeitsver-
hältnis austreten und erfahren so auch in der gleichen Situation der Be-
schäftigung eine weniger günstige Behandlung als diejenigen, welche 
noch weiterarbeiten und freiwillig austreten können. § 19 Nr. 8 RTV 
knüpft unmittelbar an das Alter der Beschäftigten an und stellt somit eine 
unmittelbare Ungleichbehandlung wegen Alters im Sinne der §§ 3 Abs. 1, 
1 AGG dar. Die unmittelbare Ungleichbehandlung könnte nach § 10 AGG 
gerechtfertigt sein. Nach § 10 S. 1, 2 AGG ist eine unterschiedliche Be-
handlung wegen des Alters zulässig, wenn sie objektiv und angemessen 
und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist und die Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels erforderlich und angemessen sind. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen können nach § 10 S. 3 Nr. 5 AGG insbesondere 
Vereinbarungen einschließen, die die Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsehen, zu dem der oder 
die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann. § 41 SGB VI 
bleibt unberührt. § 19 Nr. 8 RTV sieht ebenfalls die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Kündigung 
vor und entspricht § 10 S. 3 Nr. 5 AGG in vollem Umfang. Somit ist die 
Ungleichbehandlung nach nationalem Recht gerechtfertigt. 

                                                      
23  EuGH 16.10.2007 – Rs. C-411/05 [Palacios de la Villa]; Tempelmann/Stenslik, DStR 

2011, 577 (578). 
24 Tempelmann/Stenslik, DStR 2011, 577 (577); EuGH 15.07.1964 – Rs. C-6/64 [Cos-

ta./.E.N.E.L.]. 
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c) Europarechtskonformität des § 10 S. 3 Nr. 5 AGG 

aa) Eröffnung des Anwendungsbereichs zur Überprüfung von 
Altersgrenzen am Verbot der Altersdiskriminierung/der Richt-
linie 

§ 10 S. 3 Nr. 5 AGG müsste jedoch auch unionsrechtskonform sein. Die 
Richtlinie müsste zunächst zur Überprüfung des § 10 S. 3 Nr. 5 AGG 
anwendbar sein. Die Nichtanwendbarkeit lässt sich daraus ableiten, dass 
der 14. Erwägungsgrund vorsieht, dass mitgliedsstaatliche Bestimmungen 
über Festsetzungen von Altersgrenzen nicht von der Richtlinie berührt 
werden. Allerdings ist nach Art. 3 lit. c RL der Anwendungsbereich der RL 
eröffnet, wenn es um Entlassungsbedingungen geht. Darunter sind auch 
Altersgrenzen zu fassen.25 Ob die Anwendbarkeit der Richtlinie gegeben 
ist oder nicht, kann sich nur unmittelbar aus der Richtlinie selbst ergeben, 
Erwägungsgründe regeln diese nicht.26

bb) Ungleichbehandlung Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. a RL 
2000/78/EG und Rechtfertigung 

Bei dem Regelungsinhalt des § 10 S. 3 Nr. 5 AGG handelt es sich um eine 
unmittelbare Diskriminierung wegen Alters i.S.d. Art. 1 i.V.m. Art. 2 
Abs. 2 lit. a RL.27 Der Gerichtshof prüft hier die Rechtfertigung der Un-
gleichbehandlung am Maßstab des Art. 6 Abs. 1 S. 1 RL. Bei der Umset-
zung der Richtlinie hat die deutsche Gesetzgebung nahezu wortgetreu das 
AGG geschaffen. § 10 AGG, der eine unmittelbare Ungleichbehandlung 
wegen des Alters rechtfertigen kann, wurde ebenfalls nahezu wortgleich 
mit Art. 6 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie formuliert. Ihm wurde allerdings unter 
anderem § 10 S. 3 Nr. 5 AGG beigefügt. Die Aufzählungen in Art. 6 
Abs. 1 lit. a-c RL haben nur Hinweischarakter, dies kommt durch die For-
mulierung „insbesondere“ zum Ausdruck.28 So können die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Richtlinie, im Rahmen ihres Ermessensspielraums 

                                                      
25 Groß, Die Rechtfertigung einer Altersdiskriminierung auf der Grundlage der RL 

2000/78/EG, 2010, S. 101. 
26 Groß, Die Rechtfertigung einer Altersdiskriminierung auf der Grundlage der RL 

2000/78/EG, S. 102. 
27  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 37; EuGH 16.10.2007 – Rs. C-411/05 

[Palacios de la Villa] Rn. 51. 
28  EuGH 05.03.2009 – Rs. C-388/07 [Age Concern England] Rn. 43. 
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ins Verzeichnis des AGG andere Beispiele von gerechtfertigten Ungleich-
behandlungen als die ausdrücklich in der Richtlinie genannten aufnehmen. 
Dabei müssen die Ziele der Maßnahmen legitim, objektiv, angemessen 
und insbesondere aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt 
oder beruflicher Bildung sein. Dabei ist zu beachten, dass den Anforde-
rungen „objektiv und angemessen“ keine größere Bedeutung zukommt. 
Zentral kommt es darauf an, dass das Ziel legitim ist.29 Darüber hinaus 
müssen die Maßnahmen erforderlich und angemessen sein.30 Diese Vo-
raussetzungen stellen solche des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.31

Ob das legitime Ziel eines von Allgemeinwohlinteresse sein muss, geht 
nicht aus dem Urteil hervor. In früheren Entscheidungen hat der EuGH 
Allgemeinwohlinteressen verlangt.32 Dies steht im Einklang mit nationaler 
Rechtsprechung und Literatur.33 Es stellt allerdings einen Widerspruch mit 
den legitimen Zielen aus § 10 S. 1, 2 AGG dar. Hier hatte der Gesetzgeber 
gezielt darauf verzichtet, ausschließlich Gemeinwohlinteressen als legitim 
anzusehen, denn er wollte die Sicht der Arbeitgeber und Tarifvertragspar-
teien berücksichtigen.34 Der EuGH betonte, dass die Mitgliedsstaaten und 
nationalen Sozialpartner bei der Entscheidung darüber, welches Ziel sie im 
Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik verfolgen sowie bei der Entschei-
dung über Maßnahmen um das Ziel zu erreichen, einen weiten Ermessens-
spielraum haben.35 Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Mitgliedsstaaten 
im Bereich der Beschäftigungspolitik die überwiegende Kompetenz ha-
ben. Die Union verfügt gemäß der Art. 145 ff AEUV ebenfalls über einige 
Kompetenzen in dem Bereich, diese führen jedoch nicht zu einer Parallel-
zuständigkeit.36 Der Gerichtshof führt an, dass solche Altersgrenzen stän-
                                                      
29  Groß, Die Rechtfertigung einer Altersdiskriminierung auf der Grundlage der RL 

2000/78/EG, S. 54. 
30  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 40; EuGH 05.03.2009 – Rs. C-388/07 

[Age Concern England] Rn. 43. 
31 Groß, Die Rechtfertigung einer Altersdiskriminierung auf der Grundlage der RL 

2000/78/EG, S. 54. 
32  EuGH 05.03.2009 – Rs. C-388/07 [Age Concern England]. 
33 Maschmann, EuZA 2011, 372 (377); Fahrig, DB 2010, 1460; BAG 18.06.2008 – 7 AZR 

116/07, NZA 2008, 1302; ArbG Siegburg 27.01.2010 – 2 Ca 2144/09, DB 2010, 1466. 
34  BT-Drucksache 16/1780, S. 36.  
35  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 41, 45; Tempelmann/Strenslik, DStR 

2011, 577 (579); EuGH 22.11.2005 – Rs. C-144/04 [Mangold] Rn. 63; EuGH 16.10.2007 
– Rs. C-411/05 [Palacios de la Villa] Rn. 68; Thüsing/Pötters, ZIP 2011, 1886 (1887). 

36  Calliess/Ruffert/Krebber, Kommentar zum EUV/AEUV mit EU-Grundrechtecharta, 4. 
Aufl. 2011, Art. 145 AEUV Rn. 3, 4. 
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dige sozialpolitische Praxis diverser Mitgliedsstaaten seien. Sie schaffen 
einen Ausgleich zwischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, demo-
grafischen und haushaltsbezogenen Überlegungen. Sie sorgen dafür, dass 
die Lebensarbeitszeit der Arbeitnehmer verlängert wird oder einen frühe-
ren Renteneintritt vorsieht.37 Somit verfolgt § 10 S. 3 Nr. 5 AGG ein legi-
times Ziel im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 RL 2000/78/EG.38 Des Weiteren 
müssten die Maßnahmen erforderlich und angemessen sein. Die Regelung 
beinhaltet weiter eine Einschränkung in § 10 S. 3 Nr. 5 Hs. 2 AGG, worin 
es heißt, § 41 SGB VI bliebe unberührt. Die automatische Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bei einem Alter vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
bedarf einer Zustimmung oder Bestätigung, ansonsten gelte das Arbeits-
verhältnis fort bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze.39 Überhaupt ver-
langt der Gerichtshof nur, dass die Ziele zur Erreichung der Nichtdiskri-
minierung nicht unvernünftig sein dürfen.40 Diese Formulierung zeigt 
erneut den weiten Ermessensspielraum der Gesetzgebung, den der EuGH 
hier zubilligt. Die Bespiele in § 10 S. 3 Nr. 5 und 6 verstehen sich viel-
mehr als Konkretisierung der dort enthaltenen Generalklausel § 10 S. 1, 2 
AGG.41 Im Übrigen hat auch das BAG diese Bestimmung für europa-
rechtskonform erachtet.42 Zu erwähnen gilt, dass der EuGH Art. 21 GrCh 
nicht als Prüfungsmaßstab heranzieht. Mit der Umsetzung der Richtlinie 
handeln Mitgliedstaaten gerade in Durchführung des Unionsrechts gem. 
Art. 51 Abs. 1 GrCh, sodass sie Art. 21 GrCh zu achten hätten. Da die 
Richtlinie diesen konkretisiert, wird nur am Maßstab dieser geprüft. Dies 
bedeutet allerdings nicht, dass die Richtlinie sich nicht an Art. 21 GrCh 
messen lassen muss. 

                                                      
37  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 44; EuGH 16.10.2007 – Rs. C-411/05 

[Palacios de la Villa] Rn. 69. 
38  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 43; BAG 18.06.2008 – 7 AZR 116/07, 

AP Nr. 48; Tempelmann/Strenslik, DStR 2011, 577. 
39  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 50. 
40  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 51; Joussen, ZESAR 5-6/11, 201 

(205). 
41 Schlachter, Das Verbot der Altersdiskriminierung und der Gestaltungsspielraum der 

Tarifvertragsparteien, S. 61. 
42  BAG 11.08.2009 – 3 AZR 23/08, NZA 2010, 408; BAG 25.02.2010 – 6 AZR 911/08, 

NZA 2010, 561 (565). 
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d) Unionsrechtskonformität des § 19 Nr. 8 RTV – Ungleichbe-
handlung nach Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit.a RL 2000/78/EG 
und Rechtfertigung 

Trotz der Feststellung der Europarechtskonformität des § 10 S. Nr. 5 AGG 
sind tarifvertragliche Klauseln, die mit der AGG-Norm gleichlauten, nicht 
der gerichtlichen Kontrolle nach Art. 16 b RL entzogen.43 Auch die tarifli-
che Regelung des § 19 Nr. 8 RTV stellt eine unmittelbare Ungleichbe-
handlung aus Altersgründen im Sinne der Richtlinie dar.44 Auch hier prüft 
der EuGH am Maßstab des Art. 6 Abs. 1 S. 1 RL.

aa) Legitimes Ziel 

Der Verband, der bei der Aushandlung des RTV die Interessen der Arbeit-
geber vertreten hat, und das BAG45 führten an, Klauseln mit Altersgrenzen 
dienen sachgerechter und berechenbarer Personal- und Nachwuchsplanung 
sowie ausgewogener Altersstruktur und der Förderung von Einstellungen 
Jüngerer.46 Dass das legitime Ziel sich nicht unmittelbar aus einer Be-
stimmung ergibt, schadet nicht, denn dieses Erfordernis erfolge nicht aus 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 RL. Es genüge, wenn sich abgeleitet aus dem Kontext 
ergebe, dass Anhaltspunkte die Feststellung des Ziels ermöglichen, um die 
Rechtmäßigkeit zu prüfen. Die benannten Anhaltspunkte ergäben sich aus 
der Gesetzgebungsgeschichte und dem Regelungsinhalt des Änderungsge-
setzes des SGB VI sowie dem Altersteilzeitgesetz.47 Der EuGH verweist 
auf die vorherige Rechtsprechung und sieht Ziele gerechter Arbeitsvertei-
lung zwischen den Altersstufen als Bestandteil einer nationalen Politik. Er 
sieht sie als möglich an gerechtfertigt zu sein, weil die damit verfolgten 
Ziele grundsätzlich als eine im Rahmen des nationalen Rechts objektive 
und angemessene Rechtfertigung für eine von den Mitgliedstaaten ange-
ordnete Ungleichbehandlung wegen des Alters sind.48

                                                      
43  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 52; Tempelmann/Stenslik, DStR 2011, 

577 (579). 
44 Schlachter, Das Verbot der Altersdiskriminierung und der Gestaltungsspielraum der 

Tarifvertragsparteien, S. 25. 
45  BAG 18.06.2008 – 7 AZR 116/07, NZA 2008, 1302. 
46  EuGH 12.10.2010 – Rs. C-45/09 [Rosenbladt] Rn. 59, 60. 
47 Tempelmann/Stenslik, DStR 2011, 577 (579); EuGH 16.10.2007 – Rs. C-411/05 [Palacios 

de la Villa]; EuGH 05.03.2009 – Rs. C-388/07 [Age Concern England]. 
48  EuGH 16.10.2007 – Rs. C-411/05 [Palacios de la Villa], Rn. 53, 65, 66. 




